
Sicherheitsdatenblatt gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH)
DESOLDERING WIRE / ENTLÖTLITZE
/ TRESSE À DESSOUDER BOBINE /
TRECCIA DISSALDANTE / ALAMBRE
DE DESOLDADURA
Druckdatum 12.12.2022
Bearbeitungsdatum 12.12.2022
Version 12.3

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
Bemerkung
Art. 31 and 2020/878/EU

1.1 Produktidentifikator
Produktkategorie

Chemikalien (ausgenommen Biozidprodukte)
PC-TEC-24 Schweiß-, Löt- und Flussmittelprodukte

Handelsname/Bezeichnung DESOLDERING WIRE / ENTLÖTLITZE / TRESSE À DESSOUDER BOBINE / TRECCIA
DISSALDANTE / ALAMBRE DE DESOLDADURA

Eindeutiger Rezepturidentifikator UFI: not applicable
Artikelnr. (Verwender): De-Sold 1,5m_1,5mm wide_Ord.-No. T005 13 010 99(N); 1,5m_2,0mm wide_Ord.-No. T005

13 011 99(N); 1,5m_2,5mm wide_Ord.-No. T005 13 012 99(N); 30m_1,5mm wide_Ord.-No.
T005 13 026 99(N); 30m_2,0mm wide_ Ord.-No. T005 13 027 99(N); 30m_2,5mm wide_Ord.-
No. T005 13 028 99(N); EL 1_1,5m_1,5mm wide_ Ord.-No. T005 40 065 99(N); EL
2_1,5m_2,0mm wide_Ord.-No. T005 40 066 99(N)

Andere Bezeichnungen
SDS-26

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen

Bemerkung
DESOLDERING WIRE / ENTLÖTLITZE / TRESSE À DESSOUDER BOBINE / TRECCIA DISSALDANTE / ALAMBRE DE
DESOLDADURA

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
Germany-74354 Besigheim
Telefon: +49 7143 580-0
Telefax: +49 7143 580-108
E-Mail: info@weller-tools.com
Auskunft gebender Bereich: environmental department
Auskunft Telefon: +49 7143 580-101
Auskunft Telefax: +49 7143 580-108

1.4 Notrufnummer
GIZ Mainz +49 6131 - 19240 (language - german, english, french)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Bemerkung
Der Stoff ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Signalwort
nicht anwendbar

2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
nicht anwendbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
Zusätzliche Hinweise
Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.
H411 NA, CLP/A. VI Index No. 029-024-00-X
*

3.1/3.2 Stoffe/Gemische
Beschreibung
Mixture
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Gefährliche Inhaltsstoffe
copper, Kupfer >=80 - <=100 %

CAS 7440-50-8
EC 231-159-6
REACHNo 01-2119480154-42
Aquatic Chronic 2, H411

Zusätzliche Hinweise
Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
nicht relevant

Nach Augenkontakt
Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend
Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe
holen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verfügbar

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel
Löschpulver. Sand.

Ungeeignete Löschmittel
Wasservollstrahl. Kohlendioxid.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine Daten verfügbar

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende
Verfahren
Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Keine Daten verfügbar

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Anforderungen an Lagerräume und Behälter
keine/keiner

Zusammenlagerungshinweise
Lagerklasse
11

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
8.1 Zu überwachende Parameter
Keine Daten verfügbar

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Technische Maßnahmen zum Verhindern von Exposition
Beschränken Sie die Exposition gegenüber Rauch durch Einhalten von möglichst niedrigen Verwendungstemperaturen und beachten
Sie in diesem Zusammenhang die geltenden Arbeitsplatzgrenzwerte als auch die als sicher anzusehenden
Handhabungstemperaturen. Wo möglich, in geschlossenen Systemen zu verarbeiten. Alternativ sollte eine lokale Abluftabsaugung
erwogen werden.

Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz
Dicht schließende Schutzbrille.

Hautschutz
Geeignetes Material
NBR (Nitrilkautschuk)

Dicke des Handschuhmaterials >=0,11 mm

Atemschutz
Atemschutz ist erforderlich bei:
unzureichender Belüftung
ungenügender Absaugung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand
fest

Farbe
Kupfer

Geruch
geruchlos

Parameter Methode - Quelle - Bemerkung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 1083 °C nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich

nicht bestimmt

Entzündbarkeit nicht bestimmt

Obere Explosionsgrenze nicht bestimmt

untere Explosionsgrenze nicht bestimmt

Flammpunkt (°C) nicht anwendbar

Selbstentzündungstemperatur nicht anwendbar

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

pH-Wert nicht anwendbar

Viskosität, kinematisch nicht bestimmt

Wasserlöslichkeit praktisch unlöslich

Seite 3/6



Sicherheitsdatenblatt gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH)
DESOLDERING WIRE / ENTLÖTLITZE
/ TRESSE À DESSOUDER BOBINE /
TRECCIA DISSALDANTE / ALAMBRE
DE DESOLDADURA
Druckdatum 12.12.2022
Bearbeitungsdatum 12.12.2022
Version 12.3

Parameter Methode - Quelle - Bemerkung

Löslich (g/L) in nicht bestimmt

Fettlöslichkeit nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser nicht bestimmt

Dampfdruck nicht anwendbar

Dichte und/oder relative Dichte 8,9 g/cm³ nicht bestimmt

Relative Dampfdichte nicht bestimmt

Partikeleigenschaften nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben
Lösemittelgehalt

Wert 0 %

Festkörpergehalt
Wert 100 %

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität
Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

10.2 Chemische Stabilität
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.5 Unverträgliche Materialien
Gase/Dämpfe, brennbar

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizität
Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Abschätzung/Einstufung
Keine Daten verfügbar

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung der Atemwege

Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierung der Haut
Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
Keimzellmutagenität
Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität
Abschätzung/Einstufung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren
Endokrinschädliche Eigenschaften

Seite 4/6



Sicherheitsdatenblatt gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH)
DESOLDERING WIRE / ENTLÖTLITZE
/ TRESSE À DESSOUDER BOBINE /
TRECCIA DISSALDANTE / ALAMBRE
DE DESOLDADURA
Druckdatum 12.12.2022
Bearbeitungsdatum 12.12.2022
Version 12.3

Bemerkung
Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die
Kriterien erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizität
Es liegen keine Informationen vor.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4 Mobilität im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

12.7 Andere schädliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Bemerkung
Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch
durchzuführen. Unter Beachtung der behördlichen Bestimmungen verwerten. Vollständig entleerte Verpackungen können einer
Verwertung zugeführt werden.

Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)
Vor bestimmungsgemäßen Gebrauch

Abfallschlüssel Produkt 170401
gefährlicher Abfall Nein

Abfallbezeichnung
Kupfer, Bronze, Messing
Abfallschlüssel Produkt 150102
gefährlicher Abfall Nein

Abfallbezeichnung
Verpackungen aus Kunststoff
Abfallschlüssel Produkt 150101
gefährlicher Abfall Nein

Abfallbezeichnung
Verpackungen aus Papier und Pappe

Nach bestimmungsgemäßen Gebrauch
Abfallschlüssel Verpackung 150102
gefährlicher Abfall Nein

Abfallbezeichnung
Verpackungen aus Kunststoff
Abfallschlüssel Verpackung 170409
gefährlicher Abfall Ja.

Abfallbezeichnung
Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.2 Offizielle Benennung für die
Beförderung

nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.3 Klasse(n) nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.4 Verpackungsgruppe nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.5 Umweltgefahren nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar
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Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für den Verwender

nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.7 Massengutbeförderung auf dem
Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

Zusätzliche Angaben
Alle Verkehrsträger
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für
den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Zulassungen und/oder Verwendungsbeschränkungen
Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung
Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten. Beschäftigungsbeschränkungen nach
der Mutterschutzrichtlinie (92/85/EWG) für werdende oder stillende Mütter beachten.

Sonstige EU-Vorschriften
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen
[Seveso-III-Richtlinie]

Gefahrenkategorien
keine/keiner

Nationale Vorschriften
Deutschland
Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Gewichtsanteil 100 Gew-%

Klasse(n)
III

Wassergefährdungsklasse
schwach wassergefährdend

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Abkürzungen und Akronyme
Siehe Übersichtstabelle unter www.euphrac.eu

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
nicht anwendbar

Änderungshinweise
* Daten gegenüber der Vorversion geändert

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei
Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material übertragen werden.
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